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Landesinnungsverband des Bayerischen Maler- und Lackiererhandwerks

→ Schriftliche Stellungnahmen im Gesetzgebungsverfahren

Name, Vorname, Anschrift, Hauptsitz1.

Landesinnungsverband des Bayerischen Maler- und Lackiererhandwerks
Ungsteiner Str. 27
81539 München
089600876630
info@farbe-bayern.de
www.farbe-bayern.de

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse und Internetseite einer Geschäftsstelle am Sitz des2.
Landtags

-

Interessen- oder Vorhabenbereich und Beschreibung der Tätigkeit3.

§ 3 Aufgaben (1) Der Landesinnungsverband hat die Aufgabe 1. die Interessen der Handwerke
wahrzunehmen, für die er gebildet ist; insbesondere seine Mitglieder auf dem Gebiet des Rechts, der
Wirtschaft, Technik und Werkstoffe, Sozialpolitik, Berufsausbildung, der Öffentlichkeitsarbeit und des
Tarifwesens zu beraten und zu fördern. 2. die angeschlossenen Handwerksinnungen in der Erfüllung ihrer
gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben zu unterstützen, 3. den Behörden Anregungen und
Vorschläge zu unterbreiten sowie ihnen auf Verlangen Gutachten zu erstatten. (2) Er ist befugt,
Fachschulen und Fachkurse einzurichten oder zu fördern. § 4 Der Landesinnungsverband kann ferner die
wirtschaftlichen und sozialen Interessen der den Handwerksinnungen angehörenden Mitglieder fördern.
Hierzu kann auch die Beratung der Mitgliedsbetriebe der ihm angeschlossenen Innungen in arbeits- und
sozialrechtlichen Angelegenheiten, deren Vertretung vor den Arbeits- und Sozialgerichten und Behörden
sowie die Erbringung von Rechtsdienstleistungen in branchenspezifischen Angelegenheiten für diese
Mitgliedsbetriebe, wie z.B. Beratungen im Bau-/ Zivilrecht etc. gehören. Zu diesem Zweck kann er
insbesondere 1. Einrichtungen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Betriebe, vor allem in technischer,
rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Hinsicht schaffen oder unterstützen, 2. den gemeinschaftlichen
Einkauf und die gemeinschaftliche Übernahme von Lieferungen und Leistungen durch die Bildung von
Genossenschaften, Arbeitsgemeinschaften oder auf sonstige Weise im Rahmen der allgemeinen Gesetze
fördern, 3. Tarifverträge abschließen, 4. für die Mitglieder der ihm angeschlossenen Handwerksinnungen
und für die Einzelmitglieder und deren Angehörige zur Unterstützung bei Krankheits- oder Todesfällen
oder bei Arbeitsunfähigkeit Kassen errichten. Die dazu erforderlichen Bestimmungen sind in
Nebensatzungen zusammenzufassen.
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Zusammensetzung von Vorstand und / oder Geschäftsführung bei juristischen Personen4.

Herr Christopher Appis
Herr Peter Killinger
Herr Ivo Fuhrmann
Herr Roland Morgenroth
Herr Erwin Held
Herr Florian Pacher
Herr Claudius Wolfrum

Mitgliederzahl bei Verbänden und Vereinen in Hundert Mitgliedern5.

2000

Namen der Vertreterinnen und Vertreter bei Verbänden und Vereinen6.

-

Angaben zu Auftraggebern, für die Interessenvertretung betrieben wird, wenn diese7.
Fremdinteressen betrifft

Maler- und Lackiererbetriebe sowie Fahrzeuglackiererbetrieb in Bayern

Anzahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten und in Stufen von jeweils zehn8.
Beschäftigten, die mit der Interessenvertretung unmittelbar beauftragt sind

0,1 - 10

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder des Landtags tätig

-

In den letzten 5 Jahren waren als Mitglieder der Staatsregierung tätig

-

Jährliche finanzielle Aufwendungen mit Personalkosten im Bereich der Interessenvertretung9.
in Stufen von jeweils 10 000 €

1 - 10000

Empfangene Zuwendungen, Zuschüsse oder Spenden in Stufen von jeweils 10 000 €, sobald10.
in einem Kalenderjahr jeweils ein Betrag von 20 000 € überschritten wird

-

Name, Vorname und Anschrift einzelner Zuwendungs- oder Zuschussgeber oder Spender,11.
sobald innerhalb eines Kalenderjahres jeweils ein Betrag von 20 000 € überschritten wird

-

Jahresabschlüsse oder Rechenschaftsberichte von juristischen Personen, falls keine12.
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handelsrechtlichen Offenlegungspflichten bestehen

BIBER Landesinnungsverband 2020 mit Unterschrift.pdf

letzte Änderung 20.01.2022

https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/lobbyregister/DEBYLT00B3/BIBER Landesinnungsverband 2020 mit Unterschrift.pdf
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